Geschifts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Druckindustrie

I. Geltungsbereich, VertragsschluB

Auftrage werden ausschlieBlich auf der Grundlage nachfolgender Bedingungen ausgefiihrt.
Abweichende Regelungen bedurfen der Schriftform.

. Die im Angebot des Auftragnehmers genannten Preise gelten unter dem Vorbehalt, daB
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die der Angebotsabgabe zugrundegelegten Auftragsdaten unverandert bleiben, langstens
jedoch vier Monate nach Eingang des Angebotes beim Auftraggeber. Bei Auftragen mit
Lieferung an Dritte gilt der Besteller als Auftraggeber, soweit keine anderweitige aus-
drickliche Vereinbarung getroffen wurde.

Die Preise des Auftragnehmers enthalten keine Mehrwertsteuer.

Die Preise des Auftragnehmers gelten ab Werk. Sie schlieBen Verpackung, Fracht, Porto,
Versicherung und sonstige Versandkosten nicht ein.

Nachtragliche Anderungen auf Veranlassung des Auftraggebers einschlieBlich des da-
durch verursachten Maschinenstillstandes werden dem Auftraggeber berechnet. Als
nachtragliche Anderungen gelten auch Wiederholungen von Probeandrucken, die vom
Auftraggeber wegen geringfligiger Abweichung von der Vorlage verlangt werden.
Skizzen, Entwirfe, Probesatz, Probedrucke, Muster, Korrekturabziige und &hnliche
Vorarbeiten, die vom Auftraggeber veranlaBt sind, werden berechnet.

. Zahlung
. Die Zahlung hat sofort nach Erhalt der Rechnung ohne jeden Abzug zu erfolgen. Eine

etwaige Skontovereinbarung bezieht sich nicht auf Fracht, Porto, Versicherung oder son-
stige Versandkosten. Die Rechnung wird unter dem Tag der Lieferung, Teillieferung oder
Lieferbereitschaft (Holschuld, Annahmeverzug) ausgestellt.

Wechsel werden nur nach besonderer Vereinbarung und zahlungshalber ohne
Skontogewahrung angenommen. Diskont und Spesen tragt der Auftraggeber. Sie sind
vom Auftraggeber sofort zu zahlen. Fir die rechtzeitige Vorlegung, Protestierung, Be-
nachrichtigung und Zuriickleitung des Wechsels bei Nichteinlosung haftet der
Auftragnehmer nicht, sofern ihm oder seinem Erfiillungsgehilfen nicht Vorsatz oder grobe
Fahrlassigkeit zur Last fallen.

Bei auBergewdhnlichen Vorleistungen kann angemessene Vorauszahlung verlangt wer-
den.

Der Auftraggeber kann nur mit einer unbestrittenen oder rechtskréftig festgestellten
Forderung aufrechnen. Einem Auftraggeber, der Vollkaufmann im Sinne des HGB ist, ste-
hen Zurtckbehaltungsrechte nicht zu. Die Rechte nach § 320 BGB bleiben jedoch erhal-
ten, solange und soweit der Auftragnehmer seinen Verpflichtungen nach Abschnitt VI. 3.
nicht nachgekommen ist.

Ist die Erfullung des Zahlungsanspruches wegen einer nach VertragsschluB eingetrete-
nen oder bekanntgewordenen Verschlechterung der Vermdgensverhaltnisse des
Auftraggebers geféhrdet, so kann der Auftragnehmer Vorauszahlung verlangen, noch
nicht ausgelieferte Ware zuriickhalten sowie die Weiterarbeit einstellen. Diese Rechte
stehen dem Auftragnehmer auch zu, wenn der Auftraggeber sich mit der Bezahlung von
Lieferungen in Verzug befindet die auf demselben rechtlichen Verhéltnis beruhen.

Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Héhe von 2% tiber dem jeweiligen Diskontsatz
der Deutschen Bundesbank zu zahlen. Die Geltendmachung weiteren Verzugsschadens
wird hierdurch nicht ausgeschlossen.

. Lieferung

. Hat sich der Auftragnehmer zum Versand verpflichtet, so nimmt er diesen fir den

Auftraggeber mit der gebotenen Sorgfalt vor, haftet jedoch nur fiir Vorsatz und grobe
Fahrlassigkeit. Die Gefahr geht auf den Auftraggeber Uber, sobald die Sendung an die
den Transport durchfiihrende Person Gibergeben worden ist.

Liefertermine sind nur gliltig, wenn sie vom Auftragnehmer ausdriicklich bestatigt werden.
Wird der Vertrag schriftlich abgeschlossen, bedarf auch die Bestatigung tber den
Liefertermin der Schriftform.

Gerét der Auftragnehmer in Verzug, so ist ihm zunéchst eine angemessene Nachfrist zu
gewahren. Nach fruchtlosem Ablauf der Nachfrist kann der Auftraggeber vom Vertrag
zurlicktreten. § 361 BGB bleibt unberihrt.

Betriebsstorungen — sowohl im Betrieb des Auftragnehmers als auch in dem eines
Zulieferers — insbesondere Streik, Aussperrung sowie alle sonstigen Falle hoherer
Gewalt, berechtigten nicht zur Kiindigung des Vertragsverhéltnisses. Die Grundsétze (iber
den Wegfall der Geschéftsgrundlage bleiben unberiihrt.

Dem Auftragnehmer steht an vom Auftraggeber angelieferten Druck- und Stempel-
vorlagen, Manuskripten, Rohmaterialien und sonstigen Gegenstanden ein Zuriick-
behaltungsrecht gemaB § 369 HGB bis zur vollstandigen Erfiillung aller falligen For-
derungen aus der Geschaftsverbindung zu.

. Der Auftragnehmer nimmt im Rahmen der ihm aufgrund der Verpackungsordnung oblie-

genden Pflichten Verpackungen zuriick. Der Auftraggeber kann Verpackungen im Betrieb
des Auftragnehmers zu den (blichen Geschaftszeiten nach rechtzeitiger vorheriger
Anmeldung zuriickgeben, es sei denn, ihm ist eine andere Annahme-/Sammelstelle
benannt worden. Die Verpackungen kénnen dem Auftragnehmer auch bei der Lieferung
zurlickgegeben werden, es sei denn, ihm ist eine andere Annahme-/Sammelstelle
benannt worden. Zuriickgenommen werden Verpackungen nur unmittelbar nach
Auslieferung der Ware, bei Folgelieferungen nur nach rechtzeitiger vorheriger Mitteilung
und Bereitstellung. Die Kosten des Transportes der gebrauchten Verpackungen tragt der
Auftraggeber. Ist eine benannte Annahme-/Sammelstelle weiter entfernt als der Betrieb
des Auftragnehmers, so tragt der Auftraggeber lediglich die Transportkosten, die fiir eine
Entfernung bis zum Betrieb des Auftragnehmers entstehen wiirden. Die zuriickgegebe-
nen Verpackungen missen sauber, frei von Fremdstoffen und nach unterschiedlicher
Verpackung sortiert sein. Andernfalls ist der Auftragnehmer berechtigt, vom Auftraggeber
die bei der Entsorgung entstehenden Mehrkosten zu verlangen.

Eigentumsvorbehalt

. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung Eigentum des Auftragnehmers.
. Die

nachfolgenden  Regelungen gelten nur im kaufmannischen Verkehr:
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung aller zum Rechnungsdatum
bestehenden Forderungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber sein Eigentum.
Zur WeiterverauBerung ist der Auftraggeber nur im ordungsgeméaBen Geschéftsgang
berechtigt. Der Auftraggeber tritt seine Forderungen aus der WeiterverauBerung hier-
durch an den Auftragnehmer ab. Der Auftragnehmer nimmt die Abtretung hiermit an.
Spétestens im Falle des Verzugs ist der Auftraggeber verpflichtet, den Schuldner der
abgetretenen Forderung zu nennen. Ubersteigt der Wert der fir den Auftragnehmer
bestehenden Sicherheiten dessen Forderung insgesamt um mehr als 20% so ist der
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. Bei farbigen Reproduktionen

. Der Auftragnehmer haftet grundsatzlich nur, soweit er Schaden durch vorsétzliches oder

Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers oder eines durch die Ubersicherung des
Auftragnehmers beeintrachtigten Dritten insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach
Wahl des Auftragnehmers verpflichtet.

. Bei Be- oder Verarbeitung vom Auftragnehmer und in dessen Eigentum stehender Waren

ist der Auftragnehmer als Hersteller gemaB § 950 BGB anzusehen und behélt in jedem
Zeitpunkt der Verarbeitung Eigentum an den Erzeugnissen. Sind Dritte an der Be- oder
Verarbeitung beteiligt, ist der Auftragnehmer auf einen Miteigentumsanteil in Hohe des
Rechnungswertes der Vorbehaltsware beschrankt. Das so erworbene Eigentum gilt als
Vorbehaltseigentum.

. Von uns hergestellte Lithos, Filme, Platten und Reinzeichnungen bleiben bei uns im

Besitz, da sie nur Hilfsmittel zur kundenseitigen Druckausfiihrung sind und bei
Neuauflage einer sachgerechten Lagerung und Archivierung bedrfen.

Beanstandungen, Gewahrleistungen

. Der Auftraggeber hat die VertragsgemaBheit der gelieferten Ware sowie der zur Korrektur

Ubersandten Vor- und Zwischenerzeugnisse in jedem Fall zu priifen. Die Gefahr etwaiger
Fehler geht mit der Druckreiferklarung/Fertigungsreiferklarung auf den Auftraggeber Gber,
soweit es sich nicht um Fehler handelt, die erst in dem sich an die Druck-
reiferklarung/Fertigungsreiferklarung anschlieBenden Fertigungsvorgangs entstanden
sind oder erkannt werden konnten. Das gleiche gilt fir alle sonstigen Freigabe-
erklarungen des Auftraggebers.

. Beanstandungen sind nur innerhalb einer Woche nach Empfang der Ware zuléssig.

Versteckte Mangel, die nach der unverziiglichen Untersuchung nicht zu finden sind, mis-
sen innerhalb der gesetzlichen Gewahrleistunsfrist geltend gemacht werden.

. Bei berechtigten Beanstandungen ist der Auftragnehmer nach seiner Wahl unter

AusschluB anderer Anspriiche zur Nachbesserung und/oder Ersatzlieferung verpflichtet,
und zwar bis Hohe des Auftragswertes, es sei denn, eine zugesicherte Eigenschaft fehlt
oder dem Auftragnehmer oder seinem Erfiillungsgehilfen fallen Vorsatz oder grobe
Fahrlassigkeit zur Last. Das gleiche gilt fiir den Fall einer berechtigten Beanstandung der
Nachbesserung oder Ersatzlieferung.Im Falle verzdgerter, unterlassener oder mifB-
lungener Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Auftraggeber Herabsetzung der
Vergitung (Minderung) oder Riickgangigmachung des Vertrages (Wandlung) verlangen.

. Méangel eines Teils der gelieferten Ware berechtigen nicht zur Beanstandung der gesam-

ten Lieferung, es sei denn daB die Teillieferung fir den Auftraggeber ohne Interesse ist.
in allen Herstellungsverfahren kénnen geringfligige
Abweichnungen vom Original nicht beanstandet werden. Das gleiche gilt fir den
Vergleich zwischen Andrucken und Auflagendruck.

. Fur Abweichungen in der Beschaffenheit des eingesetzten Materials haftet der

Auftragnehmer nur bis zur Hohe der eigenen Anspriiche gegen den jeweiligen
Zulieferanten. In einem solchen Fall ist der Auftragnehmer von seiner Haftung befreit,
wenn er seine Anspriiche gegen den Zulieferanten an den Auftraggeber abtritt. Der
Auftragnehmer haftet, soweit Anspriiche gegen den Zulieferanten durch Verschulden des
Auftragnehmers nicht bestehen oder nicht durchsetzbar sind.

. Zulieferungen (auch Datentréger) durch den Auftraggeber oder durch einen von ihm ein-

geschalteten Dritten unterliegen keiner Prifungspflicht seitens des Auftragsnehmers.
Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10% der bestellten Auflage kdnnen nicht beanstan-
det werden. Berechnet wird die gelieferte Menge. Bei Lieferungen aus Papier-
sonderanfertigungen unter 1.000 kg erhéht sich der Prozentsatz auf 20% unter 2.000 kg
auf 15%.

Haftung

grobfahrlassiges Handeln verursacht hat.

. Im Gbrigen gelten fiir die Haftung des Auftragnehmers bei Fahrlassigkeit nachfolgende

Regelungen:

Schadensersatzanspriiche wegen Mangelfolgeschaden, aus positiver Vertragsver-
letzung, Verschulden bei VertragsabschluB und unerlaubter Handlung sind ausgeschlos-
sen. Hat der Auftrag Lohnveredelungsarbeiten oder Weiterverarbeitung von Druck-
erzeugnissen zum Gegenstand, so haftet der Auftragnehmer nicht fur die dadurch verur-
sachte Beeintrachtigung des zu veredelnden oder weiterzuverarbeitenden Erzeugnisses.
Schadensersatzanspriiche wegen Unméglichkeit und Verzug sind beschrénkt auf die
Hohe des Auftragswertes (Eigenleistung ausschlieBlich Vorleistung und Material).

. Vorstehende Haftungsbeschréankungen gelten im gleichen Umfang fur die Erfullungs- und

Verrichtungsgehilfen des Auftragnehmers.

. Im kaufménnischen Verkehr haftet der Auftragnehmer stets nur fir Schaden, die durch

vorsatzliches oder grobfahrlassiges Handeln verursacht wurden.

. Vorstehende Haftungsbeschrankungen gelten nicht bei schuldhaften VerstéBen gegen

wesentliche Vertragspflichten, soweit die Erreichung des Vertragszwecks gefahrdet wird,
bei Fehlen zugesicherter Eigenschaften sowie in Fallen zwingender Haftung nach dem
Produkthaftungsgesetz.

VIII. Periodische Arbeiten

Vertrage Uber regelméBig wiederkehrende Arbeiten kénnen mit einer Frist von mindestens 3
Monaten zum SchluB eines Monats gekiindigt werden.

IX.

Urheberrecht

Der Auftraggeber haftet allein, wenn durch die Ausfiihrung seines Auftrages Rechte, insbe-
sondere Urheberrechte Dritter, verletzt werden. Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer
von allen Anspriichen Dritter wegen einer solchen Rechtsverletzung freizustellen.

X. Impressum

Der Auftragnehmer kann auf den Vertragserzeugnissen mit Zustimmung des Auftraggebers
in geeigneter Weise auf seine Firma hinweisen. Der Auftraggeber kann die Zustimmung nur
verweigern, wenn er hieran ein tberwiegendes Interesse hat.

XL
1.

Erfiillungsort, Gerichtsstand, Wirksamkeit

Erflllungsort und Gerichtsstand sind, wenn der Auftraggeber Vollkaufmann im Sinne des
HGB ist oder im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand hat, fur alle sich aus dem
Vertragsverhaltnis ergebenden Streitigkeiten einschlieBlich Scheck-, Wechsel- und
Urkundenprozesse, der Sitz des Auftragnehmers. Auf das Vertragsverhaltnis findet deut-
sches Recht Anwendung. UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.

. Durch etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen wird die Wirksamkeit

der (ibrigen Bestimmungen nicht berihrt.

8/1995
ELMA-Druck GmbH




 
 
    
   HistoryItem_V1
   DefineBleed
        
     Bereich: aktuelle Seite
     Anforderung: links 0.00, rechts 595.28, oben 0.00, unten 0.00 Punkte beschneiden
     Beschnittbereich außerhalb sichtbar: Nein
      

        
     0.0000
     1
     0.0000
     22.6772
     0
     0
     595.2756
     Margin
            
                
         Both
         CurrentPage
              

       CurrentAVDoc
          

     0.0000
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     1
     0
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Neues Dokument erstellen
     Nicht verwendete Bögenbereiche beschneiden: ja
     Skalieren der Seiten erlauben: Nein
     Ränder und Beschnittzeichen: keine 
     Seitengröße: 11.693 x 16.535 Zoll / 297.0 x 420.0 mm
     Seitenausrichtung: hoch
     Layout: Zeilen 1 horizontal, Spalten 1 vertikal
     Ausrichten: oben links
      

        
     0.0000
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     1
     1
     0.7000
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20080409103722
       1190.5511
       a3
       Blank
       841.8898
          

     Tall
     588
     283
    
    
     0.0000
     TL
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





